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Stammrechtssatz

Die Interessenabwägung der belangten Behörde im Rahmen der Ermessensentscheidung gemäß § 8 BEinstG hängt von

den Umständen des Einzelfalls ab, sodass die Entscheidung des VwG, mit der diese Ermessensentscheidung bestätigt

wird, im Regelfall (so die für die Übung des Ermessens maßgeblichen Umstände vollständig und frei von

Verfahrensmängeln berücksichtigt wurden) nicht revisibel ist.
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